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RS UVS Kärnten 1992/04/13 KUVS-
23/2/92

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.04.1992

Rechtssatz

Wird eine Wald.äche ohne behördliche Genehmigung zum Zwecke der Scha1ung von landwirtschaftlichen

Nutz.ächen, insbesondere zur Schaftierhaltung gerodet, so verwirklicht der Beschuldigte die Verwaltungsübertretung

nach § 174 Abs 1 lit a Z 6 des Forstgesetzes, idF 1975/440. Die Verletzung des Verbotes, Waldboden zu anderen

Zwecken, als für solche der Waldkultur zu verwenden, ist ein Dauerdelikt. Die objektive Tatseite besteht im

Herbeiführen und Bestehenlassen der Verwendung von Waldboden zu anderen Zwecken als solchen der Waldkultur.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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